
EINLADUNG

Einverständiniserklärung 
(Erklärung zur Inanspruchnahme einer privatärztlichen 
Leistung)

Einige Krankenkassen beteiligen sich an den Kosten. 
Informieren Sie sich bitte über eine eventuelle 
Rückerstattung. 
Es ist mir bekannt, dass die Krankenkasse, bei der ich 
versichtert bin, eine im Sinne des Gesetzes ausreichende 
Behanldung gewährt und sicherstellt. 

Ich wünsche mir dennoch die von mir umseitig 
angekreutze(n) Leistung(en). 

Ich wurde informiert und wünsche keine der 
aufgeführten Leistungen. 

Ich weiß, dass die Behandlung eventuell erstattungsfähig 
ist. Über die Kosten gemäß GOÄ bin ich informiert. 

Ort, Datum 			                 Unterschrift 

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen und eine ausführliche 
Aufklärung zur Verfügung. Sprechen Sie uns an.

Ihre Frauenärzte am Seeufer

Frauenärzte am Seeufer
Uferweg 11 | 88131 Lindau

Telefon: 08382 9446-28
praxis@frauenaerzte-seeufer.de

www.frauenaerzte-seeufer.de
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PATIENTINNENINFO

Individuelle
Gesundheits- 
leistungen (IGeL)
Krebsfrüherkennung ist in  
jedem Alter lebenswichtig!



Angebot Gesetzliche Vorsorgeleistungen 

Als gesetzlich Krankenversicherte haben Sie gemäß den 
`Krebsfrüherkennungsrichtlinien´ Anspruch auf folgende 
gesetzliche Vorsorgeleistungen: 

ab dem vollendeten 20. Lebensjahr jährlich:  

Zellabstrich, Tastuntersuchung des inneren Genitales

ab dem vollendeten 30. Lebensjahr: 

zusätzliche Tastuntersuchung der Brust, Inspektion der Haut

ab dem vollendeten 34. Lebensjahr: 

weiterhin jährliche Untersuchung von Genital und Brust, 

jedoch wechselt der Zellabstrich zur Vorsorgeuntersuchung 

zum Gebährmutterhalskrebs (PAP-Abstrich und HPV-Test) 

auf ein dreijähriges Abstrich-Intervall

ab dem vollendeten 50. Lebensjahr: 

zusätzlich wahlweise alle 2 Jahr einen Test auf okkultes 

Blut im Stuhl oder alle 10 Jahre eine Früherkennungs-

Darmspiegelungen (Koloskopien) im Abstand von 10 Jahren 

(max. 2 Jahre)

ab dem Alter von 50 Jahren bis zum Ende des 75. Lebensjahres:  

zusätzlich alle zwei Jahre ein Mammographie-Screening, 

das deutschlandweite Programm zur Früherkennung von 

Brustkrebs. 

Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen und Wünschen gerne an 
uns und unser Praxisteam. 

Ihre Frauenärzte am Seeufer
Elke Schmidt & Kerstin Jänsch 

Vaginaler Ultraschall
Durch diese Untersuchung können bereits frühzeitig 
nicht tastbare Veränderungen der weiblichen Genitalien 
sichtbar gemacht werden.

Brustultraschall
Zur Entdeckung von nicht tastbaren Tumoren.  

HPV-Test
Humane, Papillomaviren Testung als Möglichkeit, 
vorhandene Veränderungen in einem besonders  
frühen Stadium zu erkennen. 

Standard-Pap-Zellabstrich / Dünnschicht-Zytologie
Routine zur Früherkennung von Gebärmutterhals-
krebs als Standard oder als Spezielles Abstrichver-
fahren, bei dem das Zellbild besser beurteilt werden 
kann. Es bietet mehr Aussagekraft und Sicherheit. 
Auch als Thin-Prep-Pap-Test oder Monolayer-Pap-
Test bekannt. 

Immunologischer Stuhltst - 
Test auf okkultes Blut im Stuhl*
Mit diesem Stuhltest werden schon geringste Mengen 
von menschlichem Blut erfasst. Er ist nahrungsmittel-
unabhängig.

Blasenkrebsfrüherkennung
Wichtig beim Blasenkrebs ist die frühzeitige Diagnose. 
Aufschluss gibt Ihnen ein einfacher und schmerzloser 
Urintest.

Akupunktur
Bei starken oder schmerzhaften Regelblutungen, bei 
Migräne und anderen Erkrankungen stellt die Akupunk-
tur in vielen Fällen eine sinnvolle Ergänzung dar. 

Knochendichtemessung
Mit Beginn der Wechseljahre sinkt die Knochendichte, 
sodass die Messung der Knochendichte Hinweise auf 
eine mögliche Osteopenie geben kann. 
 

Sprechen Sie uns bei Fragen gerne jederzeit an.

Angebot individueller Wahlleistungen in unserer Praxis

Mit den nachstehenden Zusatzleistungen können Sie Ihre regulären Untersuchungen ergänzen. Diese individuellen Gesund-
heitsleistungen (IGeL) sind nicht Bestandteil des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenkassen.


